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JUSLINE Entscheidung

@ Veroffentlicht am 04.09.2003

Rechtssatz

Keine Rodung liegt bei Verwendung einer unbestockten Waldflache fir die Bebauung mit einer Hltte vor, wenn diese
Hltte tatsachlich der forstwirtschaftlichen Bewirtschaftung dient und dazu unbedingt notwendig ist. Im
gegenstandlichen Fall ist ein Maschinenunterstand zur ordentlichen forstwirtschaftlichen Bewirtschaftung aufgrund
der raumlichen Entfernung zwischen Wohnort und Revierort des Beschuldigten und aufgrund der Reviergrof3e auch
der Einsatz von forstlichen Geraten und Maschinen erforderlich. Da der ebenerdig gelegene Maschinenunterstand
auch als solcher genutzt wird und der erste Stock als Jagdhttte bzw. als Forstarbeiterunterkunft verwendet wird, liegt
kein Verstol3 gegen das Rodungsverbot des 8 17 Abs 1 ForstG vor und hat der Beschuldigte die ihm zur Last gelegte
Verwaltungstbertretung nicht zu verantworten (Einstellung des Verfahrens).
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Quelle: Unabhéngige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/forstg/paragraf/17
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Kärnten 2003/09/04 KUVS-1302/4/2003
	JUSLINE Entscheidung


